
BA Steglitz-Zehlendorf 02.06.2026 

BüSoz Dez 5000 

 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 09.06.2026 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 322/VI vom 24.05.2023 

Ehrenamtskarte 

Drucksachen-Nr.: 0473/VI 

 

2. Berichterstatter/in: Bezirksstadtrat Tim Richter 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 

Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage zur 

Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage für die 

Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: 

 

§ 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) Bezirksverwaltungsgesetz 

 

6. Politik-/Querschnittsfeld: 

 

Soziales, Pflege, Senioren 

 

7. Finanzielle Auswirkungen: entfällt 

 

8. Auswirkungen auf eine  

nachhaltige Entwicklung: 

entfällt 

 

 

9. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 

 

 

10. Die Vorlage hat mitgezeichnet:  

 

 

entfällt 

 

 

Tim Richter 

Bezirksstadtrat 



BA Steglitz-Zehlendorf 09.06.2026 

BüSoz Dez 5000 

  

 

 

Vorlage 

zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 322/VI vom 24.05.2023 

Ehrenamtskarte 

Drucksachen-Nr. 0473/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Tim Richter 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis zu nehmen: 

 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 24.05.2023 den folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Das Bezirksamt wird gebeten, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass die Anzahl 

der Ehrenamtskarten dem tatsächlichen Bedarf angepasst wird und damit die kostenlose Benutzung 

des Berliner ÖPNV verbunden ist.“ 

 

Hierzu wird Folgendes berichtet: 

 

Bereits im Jahr 2024 konnten ca. 200 Ehrenamtskarten an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter vergeben werden. Zusätzlich erhielt der Seniorenservice des Amtes für Soziales am 

30.09.2025 weitere 50 neue Ehrenamtskarten. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

die Voraussetzungen erfüllen, haben eine Ehrenamtskarte erhalten bzw. können diese erhalten. 

 

Nach den geltenden Voraussetzungen kommt die Ehrenamtskarte insbesondere für Personen in Be-

tracht, deren Engagement in Berlin oder Brandenburg ausgeübt wird, seit mindestens einem Jahr be-

steht, mindestens 200 Stunden jährlich umfasst und auch künftig fortgeführt wird. 

 

Zudem darf das Engagement grundsätzlich nicht gegen Entgelt oder gegen eine Aufwandsentschä-

digung erfolgen, die über die Erstattung tatsächlicher Auslagen hinausgeht. 

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass einzelne ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

noch über eine gültige Ehrenamtskarte verfügen, da die Gültigkeitsdauer drei Jahre beträgt. In die-

sen Fällen ist eine erneute Ausstellung derzeit nicht erforderlich. 



Eine kostenlose Nutzung des Berliner ÖPNV ist mit der Ehrenamtskarte derzeit nicht regelhaft verbun-

den. Eine entsprechende Ausweitung liegt nicht in bezirklicher Zuständigkeit, sondern müsste auf Lan-

desebene beziehungsweise in Abstimmung mit den zuständigen Verkehrs- und Tarifstellen entschie-

den werden. Das Bezirksamt kann das Anliegen im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen bzw. 

weitergeben; eine eigenständige bezirkliche Umsetzung ist jedoch nicht möglich. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

 

Maren Schellenberg      Tim Richter 

Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadtrat 

 


